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BESCHLUSSKONTROLLE 

 
Stadtrat  42. Sitzung vom 15.02.2023 

 
Öffentlicher Teil 
 
Beschluss 003-2023   
Absichtserklärung zur gemeinsamen interkommunalen Energieleitplanung 
 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterstützt das Vorhaben einer gemeinsamen kommunalen 
Wärmeplanung zwischen den in der Anlage genannten Kommunen als ersten Schritt hin zu 
einer interkommunalen Energieleitplanung und wird diese mithilfe der genannten Maßnahmen 
in Angriff nehmen. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zu den international verankerten 
Klimaschutzzielen. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die beigefügte Absichtserklärung (Anlage) zu 
unterzeichnen. 
 
 
 
Herr Stefan Hermann, Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel  
 
  
Realisierung: 
in Umsetzung; zur Unterschrift fehlen derzeit  noch die Beschlussfassungen von Zörbig und 
Sandersdorf-Brehna 
   
  
Beschluss 235-2022   
Prüfauftrag an den Oberbürgermeister 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister mit der 
Vorbereitung und Durchführung einer informellen Vorprüfung im Hinblick auf Ausweisung 
eines förmlichen Sanierungsgebietes im Ortsteil Stadt Bitterfeld. Schwerpunkt der Betrachtung 
soll hier der Verlauf der Bundesstraße 100 (Bismarckstraße) vom Brehnaer Überbau in 
Richtung Marler Platz sowie das Umfeld zwischen Röhrenstraße und Lindenstraße sein (siehe 
Kartenausschnitt Anlage 1). Das Ergebnis der Vorprüfung soll bis zum 30.06.2023 im 
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss präsentiert werden. Die Durchführung ist im 
Rahmen einer Inhousevergabe der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (STEG) zu 
übertragen. 
 
 
 
Herr Stefan Hermann, Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel  
 
  
Realisierung: 
in Umsetzung 
 
  
Beschluss 253-2022   
Gestaltung des Kreisels Mühlstraße im Ortsteil Stadt Bitterfeld in Auswertung der Entwürfe 
zum ausgeschriebenen Ideenwettbewerb 
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Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, bei der Gestaltung des Kreisels Mühlstraße 
folgende Beiträge aus dem Ideenwettbewerb zu verwenden: 
 
Als Basis ist der Entwurf 03 (Einreicher – Ortsgruppe Bündnis 90/Die Grünen) mit flächiger 
Begrünung in Form einer Blühwiese als farbiger Kontrast zu der Stadtsilhouette aus 
Cortenstahl und einer Bernsteinnachbildung umzusetzen, ergänzt mit dem Rad eines 
Schaufelbaggers (gemäß Entwurf 02 - Claus Brothers) und einigen ausgewählten Stelen aus 
Cortenstahl der Größe 1,8 x 1m mit den Themen: Ersterwähnung, Luftfahrt, Industrie und 
Kunst/Kultur (gemäß Entwurf 01 - Dr. Sabrina Weiß) sowie einem farbig ausgeführten Wappen 
der Stadt Bitterfeld. 
 
Alternativ sollte geprüft werden, ob nicht Elektron-Metall (Mg-Al-Legierung) als Werkstoff 
eingesetzt werden kann. Damit würde man an die metallurgische Spitzenforschung in Bitterfeld 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem „Metall-Labor“ als damals weltgrößte 
Leichtmetall-Forschungseinrichtung erinnern. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage dieser Auswahl eine Vorplanung 
und Visualisierung einschließlich einer Kostenschätzung erarbeiten zu lassen, welche dem 
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss zur Bestätigung für die Umsetzung 
vorzulegen ist.  
Beim zeitlichen Ablauf ist die Fertigstellung der Gestaltung bis zur Festwoche der 800-jahr-
Feier des OT Stadt Bitterfeld sicherzustellen. 
 
 
 
Herr Stefan Hermann, Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel  
 
  
Realisierung: 
in Umsetzung; aktuell Erarbeiten der Aufgabenstellung für Angebotseinholung der 
notwendigen Planungsleistungen 
 
  
Beschluss 010-2023  
Rückbaugebot Gebäude (ehem. Stadt Wolfen) Am Nordpark 16, Wolfen 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister, für die 
Liegenschaft Am Nordpark 16 in 06766 Bitterfeld-Wolfen (ehemals Stadt Wolfen) ein Rückbau- 
und Entsiegelungsgebot nach § 179 BauGB zu erlassen. Vor der Einleitung des förmlichen 
Verfahrens nach dem BauGB ist dem Eigentümer, unter Mitteilung der hier vorliegenden 
Beschlussfassung, die Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu beziehen. Diese Möglichkeit 
ist dem Eigentümer bis zum 30.05.2023 einzuräumen. Über die Ergebnisse ist durch den 
Oberbürgermeister im Ortschaftsrat Wolfen am 07.06.2023 zu informieren. Sollte seitens des 
Eigentümers keine Bereitschaft erkennbar sein, in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Lösung 
herbeizuführen, ist das Gebotsverfahren einzuleiten. Die Frist zur Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen soll am 31.12.2024 enden. 
 
 
Herr Stefan Hermann, Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel  
 
Realisierung: 
in Umsetzung; Eigentümer angeschrieben 
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Beschluss 011-2023  
Umsetzung eines Beschlusses 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen entsendet in Wahrnehmung der ihm durch den 
Gesellschaftsvertrag der Kommunalwasser Bitterfeld-Wolfen GmbH (KWBW) eingeräumten 
Rechte, neben dem vertretenen Oberbürgermeister, je ein Mitglied aus jeder Fraktion des 
Stadtrates in den Aufsichtsrat der KWBW GmbH: 

 
1. Herrn Müller, Uwe 
2. Herrn Hennicke, Christian 
3. Herrn Roye, Marko 
4. Herrn Dornack, Henning 
5. Herrn Schenk, Peter 
6. Herrn Krillwitz, Dieter 

 
Der Oberbürgermeister der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird beauftragt, zügig eine konstituierende 
Aufsichtsratssitzung einzuberufen. 
 
2. Der Aufsichtsrat der KWBW schlägt der Gesellschaftsversammlung, nach Prüfung der 
eingegangenen Bewerbungen, eine Person zur Besetzung des Geschäftsführers vor. 
 
 
 
Herr Dirk Weber, Amt für Bau und Kommunalwirtschaft  
 
  
Realisierung: 
Beschluss befindet sich in Umsetzung  
 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 
Beschluss 227-2022  
Vergabe der Unterhalts- und Grundreinigung von Schulen und Kindertageseinrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft im Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, den Auftrag zur Unterhalts- und 
Grundreinigung von Schulen und Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft im 
Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen für den Zeitraum vom 01.03.2023 – 28.02.2027 an die Firma: 
 

TOKO Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH, Liebigstraße 7, 06766 Bitterfeld-
Wolfen 

 
mit einer Angebotssumme in Höhe von 1.661.844,12 € (brutto) zu vergeben.  
Dies beinhaltet die Wertungssumme für das Los 1 in Höhe von 751.611,24 € (brutto) und für 
das Los 2 in Höhe von 910.232,88 € (brutto). 
 
 
Frau Dorothea Kaschig, SB Schule/Kita  
 
  
Realisierung: 
erledigt    


